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Verordnung von Verkehrsmaßnahmen anlässlich 
der mit Bescheid vom 16.10.2025 bewilligten  
Arbeiten auf bzw. neben der Straße 
 
 

V e r o r d n u n g 

 
 

Gemäß § 43 Abs. 1a in Verbindung mit § 94b Abs. 1 lit. b der Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO) werden anlässlich der Durchführung der mit angeführtem Bescheid bewilligten Arbeiten im 
Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs und zur Sicherheit der mit den 
Arbeiten beschäftigten Personen folgende vorübergehende Verkehrsmaßnahmen im Zeitraum von 
21.10.2025 bis 23.10.2025 verordnet: 
 
 

 
§1 

L1496 Gengstraße 

von km 10,8 (+20m) bis km 10,946 (-61m)  
 

"Fahrverbot (in beiden Richtungen)" 
(§ 52 a Zif. 1 StVO) 

 
 
 

§ 2 
 

Kundmachung 
 
Diese Verordnung wird gemäß § 44 StVO 1960 durch die in Klammer angeführten 
Straßenverkehrszeichen entsprechend den RVS Regelplänen kundgemacht und tritt mit deren 
Anbringung in Kraft. Ist die Arbeitsstelle im Bereich der Einmündung einer Straße gelegen, so sind 
die im Kreuzungsbereich wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der einmündenden Straße mit 
einer Zusatztafel mit einem in beide Richtungen weisenden schwarzen Pfeil anzuzeigen. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHUUVerk-2025-363206/3-EF  

 
Bearbeiter/-in: Barbara Efinger  

Tel: 0732 731301-72447 
Fax: 0732 731301-272399 

E-Mail: bh-uu.post@ooe.gv.at  
 

 
Linz, 16.10.2025 

 
 

Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung 
4041 Linz  •  Peuerbachstraße 26 

 



Seite 2 

Freundliche Grüße 
 
Für den Bezirkshauptmann  
 
Barbara Efinger 
 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit mit uns per E-Mail in Kontakt zu treten (bh-uu.post@ooe.gv.at)! 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhurfahrumgebung.htm 
 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-uu.post@ooe.gv.at oder per Post an die 
Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung, Peuerbachstraße 26, 4041 Linz, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Kundenzeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 7:30-12:00 Uhr, Di. 7:30-17:00 Uhr  
und Amtsstunden: Mo., Di., Do. 7:00-12:00 Uhr und 12:30-17.00 Uhr, Mi. 7.00-13:00 Uhr, Fr. 7:00-12:30 Uhr 
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